
SCHULE OBERHOF                   

 

  

Schulordnung 
 

1. Wir gehen respektvoll und achtsam miteinander um und befolgen die Stopp-Regel. 
 
2. Wir befolgen die Anweisungen der Schulleitung, der Lehrpersonen, der Assistenzen, der Hauswarte.  

 
3. Mobiltelefone, persönliche elektronische Geräte, Waffen, Waffenattrappen und waffenähnliche 

Gegenstände/Spielzeug sind im Schulhaus und auf dem Schulhausareal verboten. 
 
4. Wir konsumieren keinen Alkohol, Tabakwaren und sonstige Suchtmittel auf dem Schulareal und an 

Schulanlässen. 
 
5. Das Schulhaus wird erst 5 Minuten vor Schulbeginn betreten. Wir halten uns nicht früher als 10 Minuten vor 

Schulbeginn auf dem Pausenplatz auf. Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht. 
 

6. Der Spielplatz / Schulhof darf am Nachmittag erst ab 16 Uhr genutzt werden, da vorher noch Unterricht 
stattfindet und dieser nicht gestört werden darf (Ausnahme Mittwoch und Freitag). Das Befahren mit Velos, 
Kickboards, Rollschuhen etc. des Schulareals ist ebenfalls erst ab 16 Uhr erlaubt (Ausnahme Mittwoch und 
Freitag). 

 
7. Im Schulhaus tragen wir Finken. Für den Sportunterricht haben wir Sportkleider dabei. 
 
8. Wir verhalten uns ruhig im Schulhaus und stören die anderen nicht während der Unterrichtszeit. 
 
9. In den Pausen bleiben wir auf dem Pausenplatzareal. Wir halten uns nur mit der Erlaubnis der Lehrpersonen 

in den Schulräumen auf. Das Znüni essen wir auf dem Pausenplatz, die Kindergartenkinder essen im 
Kindergarten. Wir kauen keine Kaugummis. 

 
10. Wir bleiben während der Pause den Parkplätzen und den Veloständern fern.  

Schneebälle dürfen nur auf dem Hartplatz geworfen werden. Ballspiele sind auf dem Hartplatz und auf der 
Wiese erlaubt. 

 
11. Wir halten die Schulanlagen sauber. Wir tragen Sorge zu den Unterrichtsmaterialien. Für beschädigtes oder 

verloren gegangenes Material übernehmen wir Verantwortung. 
 
12. Kickboards, Velos und Rollschuhe werden ordentlich auf dem Veloparkplatz parkiert. Die Schule lehnt 

jegliche Haftung für Sachbeschädigungen und Unfälle ab. 
 

➔ Eine Missachtung der Schulordnung hat Einfluss auf die Beurteilung der Selbst- und Sozialkompetenz 
(Zeugniseintrag). 

 
Die Schulordnung wurde von der Schulführung am 10.06.2022 genehmigt, ergänzt Nov. 2025, Schulleitung  

 

 

SCHULE OBERHOF                   

 
Bestätigung der Kenntnisnahme:  
 
Name und Unterschrift des Kindes/der Kinder: ………………………………………………………………………… 

 
 ………………………………………………………………………… 
 
Ort / Datum: ………………………………………………………………………… 

 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten:  ………………………………………………………………………… 
 

 
Bitte bis Ende erste Schulwoche der Klassenlehrperson abgeben. Dank. 


